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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1981

Norm

UStG 1972 §3

Rechtssatz

Die vom schädigenden Unternehmen durch Eigenleistungen vorgenommene Schadensbehebung stellt keinen

umsatzsteuerp2ichtigen Vorgang dar. Insoweit besteht daher keine Ersatzp2icht des Regreßp2ichtigen. Bedient sich

hingegen der Unternehmer bei der Schadensbehebung fremder Werksunternehmer, so unterliegt das von diesen in

Rechnung gestellte Entgelt der Umsatzsteuerpflicht.
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